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Änderung der Ergänzungssatzung "Frauenornau I" in der Gemeinde Obertauf-

kirchen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zum o.g. Vorgang nehmen wir aus wasserwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stellung: 

 

1 Wasserwirtschaftliche Prüfung 

 

1.1 Starkniederschläge 

Starkniederschläge und damit verbundene Sturzfluten sind sehr seltene und kaum 

vorhersehbare Ereignisse, die aber bei realem Auftreten sehr große Schäden her-

vorrufen können. Starkregenereignisse können flächendeckend überall auftreten 

und werden voraussichtlich durch die Klimaänderung an Häufigkeit und Intensität 

weiter zunehmen. Vor diesem Hintergrund ist es aus unserer Sicht unabdingbar, alle 

Möglichkeiten zur Minimierung der potenziellen Schäden ins Auge zu fassen. Ziel 

muss es dabei sein, alle möglichen Wassereindringwege in die geplanten Gebäude 

bis zu den relevanten Höhen zu verschließen. Außerdem muss durch entsprechend 

angepasster Nutzung der tieferliegenden Räume sichergestellt werden, dass emp-

findliches oder besonders wertvolles Inventar nicht durch Wassergefahren geschä-

digt werden kann. Auch bei Bauvorhaben, bei denen die Barrierefreiheit zu fordern 

ist, muss der Schutz vor eindringendem Wasser ausreichend berücksichtigt werden. 
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Gem. § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert werden, soweit dem 

weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirt-

schaftliche Belange entgegenstehen. Die Aufnahmefähigkeit des Untergrundes ist mittels 

Sickertest nach Arbeitsblatt DWA-A 138, Anhang B, exemplarisch an repräsentativen Stellen 

im Geltungsbereich nachzuweisen. 

Sollten die Untergrundverhältnisse eine oberflächennahe Versickerung nicht oder nicht flä-

chendeckend zulassen, ist von der Gemeinde ein Konzept zur schadlosen Niederschlags-

wasserbeseitigung der öffentlichen und privaten Flächen aufzustellen. Es reicht nicht aus, 

die Grundstückseigentümer zur dezentralen Regenwasserversickerung zu verpflichten. 

Schützende Deckschichten dürfen nicht durchstoßen werden. Bei schwierigen hydrologi-

schen Verhältnissen sollten alle Möglichkeiten zur Reduzierung und Rückhaltung des Re-

genwasseranfalles (z.B. durch Gründächer) genutzt werden. 

Es ist für das Baugebiet eine ausgeglichene Wasserbilanz anzustreben, d.h. die Wasserbi-

lanzgrößen Direktabfluss, Grundwasserneubildung und Versickerung sowie Verdunstung im 

Baugebiet sind dem unbebauten Referenzzustand anzugleichen.  

 

1.2 Niederschlagswasserbehandlung 

Die Übernahme der Stellungnahme der Fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft zur Nie-

derschlagswasserbehandlung vom 16.02.2012 in die o.g. Ergänzungssatzung begrüßen wir 

sehr. Auch zu dessen Änderung bitten wir die Behörde am Verfahren zu beteiligen.  

 

1.3 Hanglage und Außeneinzugsgebiete 

Das Plangebiet liegt an einem nach Westen exponierten Hang mit einer Neigung bis zu  

13 %. Bei Starkniederschlägen ist das Auftreten von wild abfließendem Wasser nicht auszu-

schließen.  

 

1.4 Überschwemmungsgebiete 

Am südlichen Ende des Ortsteils Frauenornau zweigt ein Triebwerkskanal aus dem Ornauer 

Bach ab, der etwa 200 nördlich der Autobahn A94 wieder in das Gewässer mündet. Der 

Mindestabstand von der Böschungsoberkante des Kanals zur geplanten Halle beträgt rund 

20 m und zu den geplanten Wohngebäuden etwa 25 m bei einem Mindesthöhenunterschied 

von 0,80 m.  

Der Triebwerkskanal kann an dessen Ausleitung reguliert werden, wodurch eine Überflutung 

des Plangebietes grundsätzlich nicht wahrscheinlich ist. Dennoch empfehlen wir, mit Blick 

auf den Klimawandel, die Leistungsfähigkeit des Triebwerkskanals von einem geeigneten 

Ingenieurbüro überprüfen und Maßnahmen aufzeigen zu lassen, die einer möglichen Über-

flutung entgegenwirken.  

 

2 Folgerungen für die Bauleitplanung 

Im Sinne einer umfassenden, nachhaltigen Vorsorge gegen Hochwassergefahren kann die 

Gemeinde Obertaufkirchen im Rahmen der Bauleitplanung durch Hinweise einen wesentli-

chen Beitrag zur Sicherheit der Bürger leisten. Hinsichtlich der genannten Gefährdung halten 

wir folgende Hinweise für notwendig: 

 

2.1 Starkniederschläge 

Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der geplanten Gebäude muss mindestens  

25 cm über der höchsten Geländeoberkante unmittelbar am Bauvorhaben liegen.  
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Gebäude, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, sind bis 25 cm über Gelän-

de konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen oberflächlich abfließendes Was-

ser nicht eindringen kann. 

Die Gebäude sind bis zu dieser Kote wasserdicht zu errichten (Keller wasserdicht und – so-

weit erforderlich - auftriebssicher, dies gilt auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, 

Installationsdurchführungen etc.). Sollten Lichtgräben für höherwertige Nutzung der Keller 

zugelassen werden, sind diese ebenfalls so zu konstruieren, dass weder Grundwasser noch 

Oberflächenwasser zutreten kann.  

 

Wir empfehlen im Sinne einer wassersensiblen Bauleitplanung (s.u.) zusätzlich auf die Be-

grünung von Flachdächern hinzuweisen. Die Gemeinde kann ebenso freizuhaltende Flächen 

für die Wasserwirtschaft zur Verdunstung, Rückhalt und Versickerung von Niederschlags-

wasser auf den jeweiligen Parzellen festsetzen. Wir raten der Gemeinde hiervon Gebrauch 

zu machen (vgl. §9 Abs. 1 Nr. 16 d) BauGB).  

Auch für die künftige Siedlungsentwicklung sollte bereits jetzt schon die Starkregenthematik 

angemessen berücksichtigt werden. Wir möchten daran erinnern, dass die Kanalisation bei 

einem Starkregenereignis in der Regel bereits nach kurzer Zeit überlastet ist. Dies kann zum 

Beispiel über freizuhaltende Notwasserwege in Form einer Mulde geschehen. 

 

2.2 Hanglage und Außeneinzugsgebiete 

Aufgrund der Hangneigung des Plangebietes ist bei Starkregen mit wild abfließendem Was-

ser zu rechnen, das auch in Gebäude eintreten kann.  Dadurch bedingt kann es zu flächiger 

Überflutung von Straßen und Privatgrundstücken kommen, ggf. auch mit Erosionserschei-

nungen. Wir empfehlen eine wassersensible Bauleit- und Gebäudeplanung.  

Bei der Entwässerung des Plangebietes ist auch der Abfluss und wild ablaufendes Wasser 

von außerhalb (z.B. Wiesen, Äcker) zu berücksichtigen, eine getrennte Ableitung ist anzu-

streben. 

Je nach Größe und Lage der neuen Baukörper bzw. Baumaßnahmen kann der Abfluss des 

flächenhaft abfließenden Oberflächenwassers und Schlamms gegebenenfalls so verändert 

werden, dass dies zu nachteiligen Auswirkungen für Ober- bzw. Unterlieger führt. § 37 des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist entsprechend zu berücksichtigen. 

 

2.3 Informationen zu Hochwasser und Versicherungen 

Planer und Bauherren werden auf die dauerhaft verbleibenden Starkregenrisiken ausdrück-

lich hingewiesen.  

Hierzu möchten wir auf die Arbeitshilfe des StMUV und StMB zu „Hochwasser- und Starkre-

genrisiken in der Bauleitplanung“ sowie die Empfehlung „Wassersensible Siedlungsentwick-

lung“ für ein klimaangepasstes Regenwassermanagement aufmerksam machen. Informatio-

nen unter: 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/wassersensible_siedlungse

ntwicklung/index.htm 

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. (weitere Informatio-

nen: www.elementar-versichern.de) 
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Wir raten dringend zu einer wassersensiblen Bauleit- und Gebäudeplanung. 

Zur Verbesserung des lokalen Mikroklimas sowie um einen Beitrag zur Vorsorge vor Klima-

änderungen zu leisten, sind Flachdächer sowie Garagen zu begrünen. Auf ausreichende 

breitflächige Verdunstungs- und Versickerungsanlagen ist im Sinne des Arbeitsblattes DWA-

A102 zu achten. 

 

2.4 Vorsorgender Bodenschutz 

Zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen (insbesonde-

re des Mutterbodens nach § 202 BauGB), ist der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige 

Unterboden getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schüt-

zen und einer möglichst hochwertigen Nutzung zuzuführen. Zu berücksichtigen sind hierbei 

die DIN 18915 und die DIN 19731. Wir bitten weiterhin das Merkblatt „Bodenkundliche Bau-

begleitung – Leitfaden für die Praxis“ des Bundesverbandes Boden e.V., sowie die Hinweise 

in der DIN 19639 zu beachten. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. 

Michael Holzmann 


